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Einleitung 

Die Vorläufige Niedersächsische Verfassung l ist ein Organisationsstatut, sie 
enthält also insbesondere keine Grundrechte.2 Das Verhältnis von Landes-
regierung und Landesparlament ist damit der Kern der Verfassung. Und das 
Verfassungsleben in Niedersachsen ist gerade in diesem Bereich über die 
Jahre hinweg alles andere als eintönig gewesen. Der Niedersächsische Land-
tag war häufig Schauplatz nahezu dramatischer, oft genug gerade verfassungs-
rechtlich relevanter Ereignisse, auf die im folgenden einzugehen sein wird.3 

Erwähnt sei hier nur die Selbstauflösung des Landtags nach dem Zerfall der 
großen Koalition im Jahre 1970 und die Wahl Ernst Albrechts (CDU) zum 
Ministerpräsidenten im Jahre 1976. 

Diese Geschehnisse haben jedoch nicht zu Entscheidungen des Niedersäch-
sischen Staatsgerichtshofes geführt. Eine Konkretisierung der Verfassung 
durch die Rechtsprechung ist im hier interessierenden Zusammenhang also 
nicht möglich gewesen. 

Denn die parlamentarische Praxis hat sich bis zum Eintritt der GRÜNEN in 
den Landtag stets ohne Anrufung des Staatsgerichtshofes beholfen.4 Man 
hatte es bis dahin stets verstanden, die verfassungsrechtlichen Fragen ohne 
gerichtliche Stellungnahmen zu überbrücken. Das mag den Vorteil haben, daß 
der Staatsgerichtshof nicht in die politischen Streitigkeiten hineingezogen 
wurde. Andererseits führt solch ein Verhalten aber auch zu einer gewissen 
Rechtsunsicherheit. Die Verfassungsorgane wissen ohne eine letztverbindli-
che gerichtliche Entscheidung in späteren, ähnlichen Fällen nicht, wie sie sich 
verfassungskonform verhalten können. So entwickelt sich leicht eine der Ver-
fassung nicht gerecht werdende Praxis. Insofern wäre eine häufigere Bemü-
hung des Staatsgerichtshofes glücklicher gewesen. 

1 Im folgenden wird aus Gründen der Vereinfachung von der Niedersächsischen Ver-
fassung gesprochen. Das entspricht auch der sonstigen Praxis. Eine sachliche Bedeu-
tung kommt der "Vorläufigkeit" für die hier zu behandelnden Komplexe nicht zu. 

2 Man meinte bei ihrer Ausarbeitung, insoweit habe das Grundgesetz annähernd 
erschöpfende Regelungen getroffen. Würden noch eigene Grundrechte in die Nieder-
sächsische Verfassung aufgenommen - wozu sich vor allem der Kulturbereich angebo-
ten hätte - so ergäben sich allenfalls Probleme, da sich gerade insoweit noch kein Kon-
sens herausgebildet habe; dazu Beutler, JöR 26 (1977), 1 (23f.); Weber, DVBI. 1950, 
593 (595). 

3 Einen informativen Überblick über die ersten zweieinhalb Jahrzehnte politischen 
Lebens in Niedersachsen gibt Lehners, in: Porträt, S. 17ff. 

4 Zu den von den GRÜNEN vor den Staatsgerichtshof gebrachten Streitfällen siehe 
NdsStGHE 3, Hf. 

2 Busse 
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Denn auch das Schrifttum bietet wenig Hilfe für die Auslegung der Verfas-
sung. Es finden sich dort zwar vereinzelte Stellungnahmen zur Verfassung,5 
die aber stets auf einen konkreten Fall beschränkt geblieben sind. 

Die vorliegende Arbeit versucht, einen Beitrag zum Schließen dieser Lücke 
zu leisten. Dabei wird in erster Linie auf die historischen Fällen eingegangen. 
Weiter werden die Normen des niedersächsischen Rechts auf Fälle angewen-
det, wie sie in anderen Bundesländern vorgekommen sind, um zu sehen, wie 
sie nach der Niedersächsischen Verfassung zu entscheiden wären. Und letzt-
lich gilt es, mögliche Fallkonstellationen aufzuzeigen, die im Zuge künftiger 
politischer Entwicklungen eintreten könnten. Das bietet die Möglichkeit, frei 
von tagespolitischen Ereignissen und politischen Zwängen, also relativ neu-
tral, urteilen zu können. 6 Jedoch begibt sich der Verfasser damit immer in die 
Gefahr, dem Vorwurf begegnen zu müssen, einzelne vorgestellte Fälle seien 
abwegig und praxisfremd. Darauf ist schon im Vorfeld zweierlei zu entgegnen: 
Zum einen sind einige der tatsächlich vorgekommenen Fälle so seltsam, daß 
man kaum vorher an sie hätte denken können.7 Zum anderen ergeben sich 
durch das Auftreten neuer Parteien in den Landtagen Möglichkeiten, an die 
im bisherigen Drei-Parteien-Parlament niemand denken mochte. Schon das 
Auftreten der NPD im 6. Landtag brachte wesentliche Probleme mit sich, 
führte erst zur großen Koalition, dann zur Landtagsauflösung. Bereits 
erwähnt wurde der Einzug der GRÜNEN in den Landtag Anfang der 80er 
Jahre. Diese vierte Partei läßt die Bildung von Mehrheitsregierungen - auch 
wegen ihrer inneren Zerstrittenheit - zunehmend schwieriger werden,8 selbst 
wenn sie seit Juni 1990 gerade in Niedersachsen erstmals an der Regierung 
beteiligt ist. Und wie sich die Parteienlandschaft in einem vereinten Deutsch-
land entwickeln wird, kann trotz der Fünf-Prozent-Klausel nicht vorhergesagt 
werden. Die Bildung von Mehrheitsregierungen würde durch mehr Parteien 
weiter erschwert. Gerade für diese Fälle versucht die Landesverfassung in 
den Normen über das Verhältnis von Regierung und Parlament Lösungen zu 
bieten. 

Eine Landesverfassung zieht wesentlichen Reiz aus dem Vergleich mit und 
den Abweichungen von anderen Landesverfassungen9 sowie dem Grundge-

5 Pöls, Regierungsbildung, S. Hf.; Wettig-Danielmeier, ZParl. 1 (1969170), 269ff.; 
Toews, AöR 96 (1971), 354ff.; erst im Jahre 1983 erschien erstmals ein Kommentar zur 
NdsVerf. 

6 So auch Starost, FS Zeidler, Band I1, 1199 (1201), allerdings für Verfassungsände-
rungen; der Gedanke gilt aber auch hier. 

7 Beispiele: Auflösung nach der großen Koalition 1970, sog. "Barschel-Pfeiffer-
Affäre" in Schleswig-Holstein; auf beides wird im Text eingegangen. 

8 Daher ist der Hinweis, daß selbst bei Parlamenten mit nur drei Parteien keine 
stabile Regierung mehr gewährleistet ist, durchaus zutreffend, vgl. Schütt-Wetschky, 
ZParl. 18 (1987), 94 (103); ob deshalb aber die Regierungsstabilität der ersten Jahr-
zehnte in der Bundesrepublik als Übergangsphase bezeichnet werden muß, erscheint 
zweifelhaft. 
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setz. 10, 11 Gerade hierfür sind die Regelungen über den Bestand der Regierung 
besonders interessant. Denn jedes Bundesland hat eigene Alternativen gefun-
den, mit den Problemen, die sich ergeben können, fertig zu werden. Und viele 
dieser Normen - vor allem auch des Grundgesetzes - sind in den Verhandlun-
gen des Verfassungsausschusses, der die Niedersächsische Verfassung im 
wesentlichen erarbeitet hat, zur Sprache gekommen, um aus ihnen das Beste 
herauszulesen oder sich aus bestimmten Gründen gegen eine bestimmte Alter-
native zu entscheiden. 12 Und da es an Literatur zur Niedersächsischen Verfas-
sung häufig fehlt, hat die Beschäftigung mit ihrer Entstehungsgeschichte einen 
besonderen Reiz; so haben die Verhandlungen im Verfassungsausschuß13 
besondere Berücksichtigung gefunden. 

Aus ihrer Zielsetzung ergibt sich bereits der Aufbau der Arbeit: Sie setzt bei 
der Wahl des Ministerpräsidenten und der anschließenden Berufung der Mi-
nister an. Dabei wird auf die Besonderheiten zu achten sein, die sich aus 
dem Erfordernis ergeben, daß der Landtag die Regierung nach Art. 20 III 
NdsVerf. bestätigen muß, bevor sie ins Amt gelangen kann. Weiter ist der 
Frage nachzugehen, welche Regelungen die Verfassung vorgesehen hat, wenn 
eine Mehrheitsregierung nicht gebildet werden kann. Ist die Regierung dann 
im Amt, so sind die Möglichkeiten des Ausscheidens einzelner Minister zu 
betrachten. Dies hat vor allem unter dem Aspekt der besonderen Mitwirkung 
des Landtags zu geschehen. Im letzten Teil sind dann die verschiedenen Alter-
nativen des Regierungsendes anzusprechen. Aufmerksamkeit verdient in 
diesem Zusammenhang vor allem das konstruktive Mißtrauensvotum über das 
bereits dreimal vergeblich versucht worden ist, die Regierung zu stürzen. 
Ähnliches gilt für die Auflösung des Landtages, welche bereits viermal ver-
sucht wurde - davon einmal erfolgreich - und mit zeitlicher Verzögerung 
ebenfalls die Regierungszeit beendet. Letztlich ist dann die geschäftsführende 
Regierung zu begutachten, um die Kompetenzen der ausgeschiedenen Regie-
rung zu betrachten, solange noch keine neue Regierung im Amt ist. 

Die Vorläufige Niedersächsische Verfassung14 hat ihre Gültigkeit an die des 
Grundgesetzes geknüpft. Sie tritt gemäß ihrem Art. 61 II "ein Jahr nach 
Ablauf des Tages außer Kraft, an dem das deutsche Volk in freier Entschei-
dung eine Verfassung beschließt". Diese Formulierung entspricht Art. 146 
GG a.F. Da die Wiedervereinigung aber nicht über Art. 146 GG a.F., son-

9 Einen vergleichenden Überblick über die Landesverfassungen gibt Pestalozza, Ein-
führung, S. 9ff., für den hier interessierenden Bereich S. 22f. 

10 Ähnlich Pestalozza, NVwZ 1987,744 (745); Sachs, DVBI. 1987,857 (864). 
11 Zur Bedeutung der Landesverfassungen im Bundesstaat vgl. Vitzthum, VVDStRL 

46 (1988), S. 7ff.; H.-P. Schneider, NJW 1987, 749ff.; Hufen, BayVBI. 1987, 513ff. 
12 Vgl. bzgl. der Stellung des Ministerpräsidenten nur Materialien H, Vorlage 11. 
13 Sie sind veröffentlicht in: Vorläufige Niedersächsische Verfassung vom 13. April 

1951 (Materialien I). 
14 Daraus resultiert ihre Bezeichnung als "Vorläufige" Verfassung. 
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